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Vorwort 

Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 2020 von der Juristischen 
Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München unter dem Titel „Die 
persönliche Haftung von Vorstand und Geschäftsführer für unlautere Verhal-
tensweisen sowie für die Verletzung von Urheber- und Patentrechten in Unter-
nehmen. Insbesondere eine Untersuchung der Haftung der Leitungsorgane für 
Rechtsverletzungen durch Angestellte der Gesellschaft“ als Dissertation ange-
nommen. Zum Zwecke der Veröffentlichung wurde der Titel der Arbeit in 
„Haftung von Leitungsorganen im Immaterialgüterrecht“ geändert. Die Arbeit 
ist während meiner Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für 
Bürgerliches Recht und Recht des Geistigen Eigentums mit Informationrecht 
und IT-Recht (GRUR-Lehrstuhl) an der Juristischen Fakultät der Ludwig-Ma-
ximilians-Universität München entstanden. Sie befindet sich auf dem Stand 
des Frühjahrs 2020. 

An erster Stelle gilt mein besonderer Dank meinem Doktorvater, Herrn Prof. 
Dr. Matthias Leistner, LL.M. (Cambridge), der das Entstehen dieser Arbeit 
maßgeblich begleitet hat und mir dennoch jegliche wissenschaftliche Freiheit 
belassen hat. Der durchgeführte Austausch in persönlichen Gesprächen aber 
auch auf diversen Seminaren im In- und Ausland haben in ganz erheblichem 
Maße zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen. Besonderer Dank gilt ferner 
Herrn Prof. Dr. Michael Lehmann für die zügige Erstellung des Zweitgutach-
tens. Danken möchte ich auch Herrn Prof. Dr. Ansgar Ohly, LL.M. 
(Cambridge) zum einen für das überaus angenehme Prüfungsgespräch, zum 
anderen aber auch für die Vielzahl an wertvollen Hinweisen, die er mir zu die-
ser Arbeit über die Jahre hinweg hat zukommen lassen. Ihm, Herrn Prof. Dr. 
Peter Heermann, LL.M., Herrn Prof. Dr. Diethelm Klippel (Wisconsin) und 
Herrn Prof. Dr. Olaf Sosnitza danke ich zudem für die Aufnahme in diese 
Schriftenreihe. 

Bei Herrn Prof. Dr. Haimo Schack, LL.M. (Berkeley) sowie der Studienstif-
tung ius vivum möchte ich mich herzlich für die unkomplizierte Förderung 
dieser Arbeit durch Gewährung eines großzügigen Druckkostenzuschusses be-
danken. 

Besonderer Dank gebührt auch Frau Renate Köllges, Herrn Dr. Moritz Be-
neke, Herrn Dr. Stephan Reisner und Herrn Dr. Patrick Zurth, LL.M. (Stan-
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ford) für die überaus sorgfältige und kritische Durchsicht des Manuskripts so-
wie meiner Familie für die Unterstützung, die sie mir während der Entstehens-
zeit dieser Arbeit über all die Zeit hat zuteil werden lassen. Auch danken 
möchte ich meinen Kolleginnen und Kollegen am Lehrstuhl sowie den Kolle-
gen vom Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, die mir immer 
mit Rat und Tat beigestanden haben und mir so manche abwechslungsarme 
Stunde des Schreibens durch ihre Anwesenheit wesentlich angenehmer ge-
macht haben. 

Zu guter Letzt gebürt mein größter Dank meiner Ehefrau Sophie Köllges, 
die mich nicht nur unermüdlich bei der Durchsicht des Manuskripts unterstützt 
hat, sonderen die in allen Phasen meines Studiums und während des Entstehens 
dieser Arbeit bedingungslos an meiner Seite stand und mich in allem, was ich 
getan habe, stets unterstützt hat. Ohne diese Unterstützung in guten wie auch 
in schlechten Zeiten wäre sowohl der erfolgreiche Abschluss des Studium als 
auch dieser Arbeit nicht möglich gewesen. Ihr ist dieses Buch – auch wenn sie 
juristische Fachliteratur nicht sonderlich spannend findet – gewidmet. 

 
München, Dezember 2020                Jan Lersch 
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A. Problemeinführung 
 A. Problemeinführung 
Im Jahr 2009 hat die Anzahl deutscher Gesellschaften mit beschränkter Haf-
tung (einschließlich der UG [haftungsbeschränkt]) erstmals die Millionen-
grenze überschritten.1 Demgegenüber bleibt die bloße Anzahl an Aktiengesell-
schaften zwar noch relativ überschaubar,2 doch beschäftigten allein die Dax-
Unternehmen im Jahr 2017 4,16 Millionen Mitarbeiter weltweit3. Entspre-
chend vereinen diese Unternehmen ein enormes Verletzungspotential auch für 
absolut geschützte Rechte des geistigen Eigentums. Zudem droht die Vor-
nahme unlauterer geschäftlicher Handlungen aus dem Unternehmen oder des-
sen Umfeld heraus. Die Hauptakteure hierbei sind sowohl die Gesellschaft als 
rechts- und handlungsfähige juristische Person4 als auch Organe der Gesell-
schaft sowie die innerhalb der Gesellschaft angestellten Personen. Ein Großteil 
der unmittelbaren Verletzungshandlungen wird, allein aufgrund ihrer bloßen 
Menge, aus Handlungen der Angestellten resultieren. 

Aufgrund ihrer Stellung als juristische Person bedarf sowohl die AG als 
auch die GmbH spezieller Organe, die für sie tätig werden. Die Gesellschaft 
handelt folglich durch ihre Organe nach außen. Zur Leitung der juristischen 
Person sind Vorstand und Geschäftsführer von AG bzw. GmbH berufen. Für 
die Aktiengesellschaft folgt dies bereits aus § 76 Abs. 1 AktG. Hiernach hat 
der Vorstand die Gesellschaft unter eigener Verantwortung zu leiten. Im Ge-
gensatz dazu regelt das GmbHG nicht explizit die Leitungsbefugnis des Ge-
schäftsführers.5 Bereits die vom Gesetz benutzte Terminologie bringt jedoch 
zum Ausdruck, dass der Geschäftsführer die Gesellschaft zu leiten hat.6 Somit 
                                                        

1 Altmeppen in: Roth/Altmeppen, Allg. Einl. Rn. 6. 
2 Mit Zahlen noch aus 2014 (weniger als 6.000 operierende Aktiengesellschaften), vgl. 

Wagner/Klein, D&O Liability, S. 159 (159). 
3 Statista, Kumulierte Mitarbeiterzahl in den Dax-Unternehmen von 2014 bis 2017 (in 

Millionen), abrufbar unter: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/6683/umfrage/ent-
wicklung-der-mitarbeiterzahl-der-dax-unternehmen/ (zuletzt abgerufen am 19.10.2020). 

4 Vgl. zur Handlungsfähigkeit der juristischen Person noch ausführlich Kapitel 1 A. I; 
zur Rechtsfähigkeit von GmbH und AG vgl. anstelle vieler Raiser/Veil, Recht der 
Kapitalgesellschaften, § 3 Rn. 8; Wagner/Klein, D&O Liability, S. 159 (160). 

5 Wiedemann, ZGR 2011, 183 (185). 
6 Zöllner/Noack in: Baumbach/Hueck, 21. Aufl. 2017, § 35 Rn. 29. 
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haben die Handlungen der Leitungsorgane der jeweiligen Gesellschaft ent-
scheidenden Einfluss darauf, wann und in welchem Umfang von der Gesell-
schaft selbst Urheber- oder Patentrechte verletzt sowie unlautere geschäftliche 
Handlungen begangen werden. Durch die ihnen obliegende Anleitung der Mit-
arbeiter wird ihnen die Möglichkeit zuteil, durch das Ergreifen der notwendi-
gen Maßnahmen die Verletzungshandlungen von Angestellten des Unterneh-
mens von vornherein zu unterbinden. 

Verletzt ein Angestellter einer Kapitalgesellschaft in Ausübung seiner Tä-
tigkeit fremde Patent- oder Urheberrechte oder nimmt er eine unlautere ge-
schäftliche Handlung vor, so sind im Wesentlichen fünf Ansprüche in Betracht 
zu ziehen. Der typische Fall dürfte zunächst sein, dass der Geschädigte die Ge-
sellschaft als juristische Person in Anspruch nimmt. Die Gesellschaft kann so-
dann die ihr durch diese Inanspruchnahme entstandenen Einbußen unter Um-
ständen im Wege des Regresses von dem unmittelbaren Verletzer, dem Ange-
stellten (wobei arbeitsrechtliche Haftungsfreistellungen zu berücksichtigen 
sind), oder aber von ihrem Leitungsorgan (wobei hier gesellschaftsrechtliche 
Haftungsfreistellungen zu berücksichtigen sind) ersetzt verlangen. Neben der 
Inanspruchnahme der Gesellschaft besteht zugunsten des Verletzten natürlich 
auch die Möglichkeit, den unmittelbaren Verletzer in Anspruch zu nehmen. 
Zuletzt kann aber auch das Leitungsorgan der Gesellschaft – was innerhalb des 
Kapitalgesellschaftsrechts den begründungsbedürftigen Ausnahmefall (Bin-
nen- bzw. Innenhaftung des Organs) darstellt – auf Schadensersatz, Beseiti-
gung oder Unterlassen der rechtsverletzenden Handlung in Anspruch genom-
men werden. Sind für den Schaden aus einer unerlaubten Handlung mehrere 
verantwortlich, so haften diese dem Geschädigten auf Schadensersatz7 als Ge-
samtschuldner, § 840 Abs. 1 BGB i.V.m. §§ 421 ff. BGB. Das gilt selbstver-
ständlich auch für die Verletzung von Patentrechten8, Urheberrechten9 sowie 
bei der Vornahme unlauterer geschäftlicher Handlungen10. Im Ergebnis kann 
das Leitungsorgan demnach Ansprüchen aus zwei Richtungen ausgesetzt sein: 
                                                        

7 Eine Gesamtschuld bezogen auf Unterlassungsansprüche kommt von vornherein nicht 
in Betracht, da dem Unterlassen nicht die für die Gesamtschuld notwendige Gesamtwirkung 
der Erfüllung zukommt vgl. BGH NZG 2008, 514 Tz. 8; Heinemeyer in: MüKoBGB, § 421 
Rn. 8. 

8 Vgl. insoweit Grabinski/Zülch in: Benkard, § 139 Rn. 21; Pitz in: BeckOK PatR, § 139 
Rn. 24. 

9 Vgl. insoweit anstelle vieler OLG Köln GRUR-RR 2005, 247 (249) – Loseblattsamm-
lung; Leistner in: Schricker/Loewenheim, § 97 Rn. 87; v. Wolff in: Wandtke/Bullinger, § 97 
Rn. 21. 

10 Vgl. nochmals mit ausdrücklichem Verweis darauf, dass die Regeln der Gesamtschuld 
jedenfalls nicht auf den Unterlassungsanspruch und auf den Beseitigungsanspruch aus § 8 
UWG nur eingeschränkt anwendbar sind Köhler/Feddersen in: Köhler/Bornkamm/
Feddersen, § 8 Rn. 2.30; Büch in: Teplitzky, Kap. 14 Rn. 44. Demgegenüber für den An-
spruch auf Schadensersatz aus § 9 UWG für eine Haftung als Gesamtschuldner Schaub in: 
Teplitzky, Kap. 31 Rn. 14. 



 A. Problemeinführung  

 

3 

einem direkten Anspruch des verletzten Dritten sowie einem Regressanspruch 
der Gesellschaft, wobei Regressansprüche – wie bereits angedeutet – den Re-
gelfall darstellen dürften. Diese Ansprüche sollen im Vordergrund der Unter-
suchung dieser Arbeit stehen. 

Obgleich die unmittelbare Inanspruchnahme des Leitungsorgans durch den 
verletzten Dritten innerhalb des Kapitalgesellschaftsrechts den begründungs-
bedürftigen Ausnahmefall bildet,11 kann diese aus Sicht der geschädigten Per-
son in manchen Fällen eine denkbare und sinnvolle Alternative zu Ansprüchen 
unmittelbar gegen die Gesellschaft selbst darstellen.  
 Für die Gläubigerinteressen kann die Möglichkeit zur Inanspruchnahme po-
sitive Auswirkungen haben: So gewinnt der Geschädigte durch die Möglich-
keit der Inanspruchnahme auch des Leitungsorgans neben der Gesellschaft 
oder dem unmittelbar Handelnden einen weiteren Anspruchsschuldner, der 
hierbei als Gesamtschuldner haftet. Dies führt zu einer gesteigerten Wahr-
scheinlichkeit, dass seine Forderung von zumindest einem der Beteiligten er-
füllt wird. Besondere Bedeutung kommt diesem Punkt im Falle der Insolvenz 
des Unternehmens zu. So wäre der Verletzte in diesen Fällen nicht auf die 
Quote zu verweisen, sondern könnte versuchen, seinen gesamten Anspruch un-
mittelbar gegenüber dem Leitungsorgan durchzusetzen.  

Doch auch jenseits der Interessen der Gläubiger mag eine unmittelbare In-
anspruchnahme von Leitungsorganen positive Auswirkungen haben. So liegt 
hierin eine Möglichkeit, Leitungsorganen ihre berufliche Verantwortung im 
Wirtschaftsleben und gegenüber der Rechtsgemeinschaft stetig vor Augen zu 
führen.12 Dies steht auch mit den Zielen und Zwecken des Deliktsrechts (wozu 
als sog. Sonderdeliktsrecht auch das Lauterkeits-, das Patent- sowie das Urhe-
berrecht zählen13) im Einklang. Neben der reinen Kompensations- sowie Aus-
gleichsfunktion des Deliktsrechts wird diesem zunehmend auch eine Präven-
tionsfunktion zugesprochen. Dieser soll verhaltenssteuernde Wirkung auf Sei-
ten des Inanspruchgenommenen zukommen.14 Droht dem Leitungsorgan die 

                                                        
11 Für die Haftung innerhalb der GmbH vgl. Fleischer in: MüKoGmbHG, § 43 Rn. 350; 

für die Haftung innerhalb der AG vgl. Fleischer in: Spindler/Stilz, § 93 Rn. 316; Koch in: 
Hüffer/Koch, § 93 Rn. 66. 

12 Entgegen der Ansicht von Wiedemann, ZGR 2011, 183 (202), sind diese Zwecke nicht 
in einer Art Konkurrenzverhältnis zueinander zu sehen; vielmehr können sie eigenständig 
nebeneinander zur Begründung der Notwendigkeit einer persönlichen Inanspruchnahme her-
angezogen werden. 

13 Für das vgl. Lauterkeitsrecht BGH GRUR 2002, 618 (619) – Meißner Dekor; Köhler 
in: Köhler/Bornkamm/Feddersen, Einl. UWG Rn. 7.2; Köhler, FS Canaris (2017), S. 969 
(969 f.); Ohly in: Ohly/Sosnitza, Einl. D. Rn. 57; für das Patentrecht vgl. Haedicke, FS 
Blaurock, S. 105 (106); für das Urheberrecht vgl. J. B. Nordemann in: Fromm/Nordemann, 
§ 97 Rn. 3; Ohly in: Schricker/Loewenheim, Einl. Rn. 43. 

14 Vgl. zur Prävention als Deliktsrechtszweck Kötz, FS Steindorff, S. 643 (643 ff.); 
Wagner, Karlsruher Forum 2006, S. 18 ff.; Wagner in: MüKoBGB, Vor § 823 Rn. 45 ff.; 
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persönliche Haftung nicht nur im Innenverhältnis, so könnte dies einen durch-
aus positiven Effekt auf dessen Verhalten entfalten, z.B. in Form der Einhal-
tung lauterer Verhaltensweisen und Wahrung von Rechten des geistigen Ei-
gentums. 

Ein weiterer Vorteil der persönlichen Inanspruchnahme von Leitungsorga-
nen kann darin gesehen werden, dass auf diese Weise das Risiko einer Verjäh-
rungseinrede verringert werden kann, da gemäß § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB die 
regelmäßige Verjährungsfrist erst mit Ablauf des Jahres beginnt, in dem der 
Anspruchsberechtigte Kenntnis von der Person des Schuldners erlangt hat oder 
diese ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.15 Entsprechendes gilt 
nach § 11 UWG für das Lauterkeitsrecht, über die Verweisungsnormen der 
§ 141 S. 1 PatG und § 102 S. 1 UrhG für das Patent- bzw. Urheberrecht. 

Die unmittelbare Haftung von Leitungsorganen kann zudem aus einer wei-
teren Perspektive von Interesse sein: Hat nach § 8 Abs. 2 UWG, § 14 Abs. 7 
MarkenG sowie § 99 UrhG zwar der Geschäftsinhaber – wobei dieser die ju-
ristische Person selbst ist16 – für Verletzungshandlungen der Angestellten ein-
zustehen und tritt diese Haftung selbstständig neben die Haftung der unmittel-
bar handelnden Angestellten, so kann ein Wertungswiderspruch angenommen 
werden, der durch die unmittelbare Haftung der Leitungsorgane aus der Welt 
geschafft werden könnte.17 Hierbei sind freilich nicht diejenigen Fälle als prob-
lematisch anzusehen, in denen das Leitungsorgan selbst voll in seiner Person 
den Deliktstatbestand erfüllt, sondern vielmehr diejenigen Fälle, in denen das 
Organ zwecks eigener Enthaftung einen Dritten einschaltet oder diesen zumin-
dest gewähren lässt. In der hierbei unzweifelhaft möglichen Inanspruchnahme 
des unmittelbar handelnden Angestellten und der dagegen unter Umständen 
nicht möglichen Inanspruchnahme des Leitungsorgans könnte ein entsprechen-
der Wertungswiderspruch liegen, den es aufzulösen gilt.18 

Insbesondere vor dem Hintergrund, dass – wie dargelegt – innerhalb von 
Kapitalgesellschaften die unmittelbare persönliche Inanspruchnahme der Lei-
tungsorgane stets die begründungsbedürftige Ausnahme bilden soll, können 
diese teilweise rein ergebnisorientierten Punkte letztlich nicht voll überzeugen. 
Möchte man die persönliche Organaußenhaftung begründen, so ist diese auf 
ein dogmatisch sauberes und tragfähiges Fundament zu stellen, wobei die Ar-

                                                        
den Präventionszweck zwar nicht als Hauptziel, aber immerhin als gewünschten Nebenef-
fekt erachtend Larenz, Allgemeiner Teil, § 27 I. 

15 Für das Lauterkeitsrecht vgl. Messer, FS Ullmann, S. 769 (769). 
16 Für das Lauterkeitsrecht vgl. OLG Hamburg WRP 1962, 330; Köhler/Feddersen in: 

Köhler/Bornkamm/Feddersen, § 8 UWG Rn. 2.50; für das Urheberrecht vgl. Leistner in: 
Schricker/Loewenheim, § 99 Rn. 2; für das Markenrecht vgl. Fezer in: Fezer, § 14 MarkenG 
Rn. 1064. 

17 Dazu Müller, FS Lindacher, S. 275 (278). 
18 Müller, FS Lindacher, S. 275 (278 f.). 
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gumentationslast hier bei demjenigen liegt, der sich anschickt, die Außenhaf-
tung zu erweitern19. Sowohl im Recht der GmbH als auch im Recht der Akti-
engesellschaft existieren jedoch beinahe durchgängig nur Regelungen der Haf-
tung der Organe gegenüber der Gesellschaft. Regelungen, die die Organaußen-
haftung betreffen, sind demgegenüber vom Gesetzgeber sowohl im GmbHG 
als auch im AktG nicht vorgesehen. Auch wenn hieraus nicht resultieren muss, 
dass die Außenhaftung der Organe gesetzgeberisch nicht vorgesehen ist, so 
kann zumindest der Ausnahmecharakter dieser Haftungsart gefolgert werden.20 

Jedenfalls die Charakterisierung der GmbH und AG als rechts- und hand-
lungsfähige juristische Person spricht gegen die persönliche Inanspruchnahme. 
Die Gesellschaft selbst wird im Rechtsverkehr aktiv. Sie selbst ist es, die Ge-
fahren für Rechte und Rechtsgüter Dritter schafft. Das Leitungsorgan ist dabei 
nur die notwendige Instanz für das Handeln der Gesellschaft nach außen. 

Für den Regelfall der Innenhaftung spricht sodann auch folgende ökonomi-
sche wie auch praktische Erwägung: Die persönliche Haftung kann für ein Lei-
tungsorgan oftmals in einem erheblichen – bis hin zu einem existenzvernich-
tenden – finanziellen Risiko münden. Denn allein das Gehalt, was insbeson-
dere der durchschnittliche Geschäftsführer für seine Tätigkeit erhält, ist zur 
Kompensation dieser Belastung oftmals nicht ausreichend.21 Die Folge dessen 
kann risikoaverses Verhalten sein, das letztlich negative Auswirkungen auf In-
novationsleistungen und den Fortschritt der Gesellschaft haben kann.22 Dass 
Risikoaversität auch aus gesetzgeberischer Sicht nur bedingt gewollt ist, zeigt 
die in § 93 Abs. 1 S. 2 AktG zugunsten des Vorstandes geregelte Business Jud-
gement Rule.23 Ebenfalls kann aus der unmittelbaren Organaußenhaftung ein 
größeres Missbrauchs- sowie Störpotential resultieren, als es bei der reinen In-
nenhaftung der Fall ist.24 

Zudem besteht die Gefahr, dass im Falle der Organaußenhaftung gesetzge-
berische Wertungen umgangen werden. So besteht hinsichtlich der Organin-
nenhaftung im Aktienrecht mit der in § 93 Abs. 1 S. 2 AktG geregelten Busi-
ness Judgement Rule ein Instrument, das Regressansprüche der Gesellschaft in 
bestimmten Fällen einschränkt. Entsprechende Einschränkungen können auch 
innerhalb des Rechts der GmbH begründet werden.25 Gestattet man Gläubigern 
den direkten Zugriff auf Leitungsorgane mittels Anwendung des allgemeinen 
Deliktsrechts, kommt diese einschränkende Regelung nicht zum Tragen. 

                                                        
19 Fleischer, ZGR 2004, 437 (443). 
20 Medicus, ZGR 1998, 570 (578); Verse, ZHR 170 (2006), 398 (407). 
21 Götting, GRUR 1994, 6 (7). 
22 Fleischer, ZGR 2004, 437 (444). 
23 Koch in: Hüffer/Koch, § 93 Rn. 9. 
24 Mülbert, JZ 2002, 826 (832); Fleischer, ZGR 2004, 437 (444). 
25 Dazu noch unten Kapitel 1 B. I. 3. c). 
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Alles in allem ist daher – trotz des sicherlich berechtigten Interesses einzel-
ner Gläubiger – der gesamtgesellschaftliche Nutzen persönlicher Außenhaf-
tung von Leitungsorganen insgesamt eher zweifelhaft, sodass vom Konzept der 
Innenhaftung weiterhin nur in gut begründeten Ausnahmefällen abzuweichen 
ist. 

Die Fragestellung der persönlichen Organaußenhaftung stellt sich sodann 
auch in einem weiteren Kontext: der persönlichen Außenhaftung von Leitungs-
organen für die Vornahme unlauterer geschäftlicher Handlungen sowie für die 
Verletzung von Urheber- und Patentrechten. Aufgrund der unterschiedlichen 
Anwendbarkeit der speziellen Haftungssysteme sowie der unterschiedlichen 
Bewertung des Vorliegens notwendiger Haftungsvoraussetzungen innerhalb 
dieser drei Gebiete besteht ein zersplitterter und in Teilen widersprüchlicher 
Haftungsmaßstab innerhalb des Immaterialgüterrechts sowie in dessen Ver-
hältnis zum Lauterkeitsrecht. Zur Auflösung dieser Problematik wird sich die 
vorliegende Arbeit maßgeblich an den Vorgaben des allgemeinen Deliktsrechts 
orientieren. 

B. Forschungsfragen 
 B. Forschungsfragen 
Vor diesem Hintergrund soll diese Untersuchung zur Beantwortung der Frage 
beitragen, ob und wann die vertretungsberechtigten Organe einer GmbH (die 
Geschäftsführung, § 35 Abs. 1 S. 1 GmbHG) und einer AG (der Vorstand, § 78 
Abs. 1 S. 1 AktG) für Urheber- und Patentrechtsverletzungen der Gesellschaft 
sowie für deren unlautere geschäftliche Handlungen haften müssen. Dies be-
trifft zum einen den Regelfall der Haftung im Innenverhältnis der Gesellschaft 
gegenüber. Zum anderen aber auch den zurückhaltend anzuwendenden sowie 
begründungsbedürftigen Ausnahmefall der Haftung im Außenverhältnis, also 
der unmittelbaren Haftung gegenüber außerhalb der Gesellschaft stehender 
Dritter. Besonderes Anliegen soll hierbei auch sein, für die drei untersuchten 
Rechtsgebiete eine aus dem allgemeinen Deliktsrecht resultierende einheitli-
che Haftungsgrundlage zu ermitteln, was insbesondere vor dem Hintergrund 
des Aspekts der Rechtssicherheit wünschenswert wäre. 

Bereits die Haftungsbegründung innerhalb des allgemeinen Deliktsrechts, 
anhand derer die Haftung der jeweiligen Leitungsorgane auch innerhalb des 
Kapitalgesellschaftsrechts jedenfalls im Hinblick auf die Organaußenhaftung 
bestimmt wird, wird derzeit teilweise uneinheitlich behandelt. Es gilt daher zu-
nächst, diese Haftungsbegründung nachzuvollziehen. Ebenso erfordert die Be-
teiligung von Unternehmensorganen die Betrachtung der Besonderheiten des 
Kapitalgesellschaftsrechts – nicht zuletzt aus dem Grund, dass die Innenhaf-
tung allein nach kapitalgesellschaftlichem Sonderrecht zu beurteilen ist.  
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Die im Bereich des allgemeinen Deliktsrechts vorgenommene Begründung 
der Haftung aufgrund unterlassener Verhinderung sowie der Haftung für mit-
telbare Verursachungsbeiträge kann für die sodann zu erfolgende Haftungsbe-
stimmung innerhalb des Lauterkeitsrechts und des Immaterialgüterrechts weg-
weisende Wirkung entfalten. Soweit diese Untersuchung ergibt, dass innerhalb 
der geprüften Rechtsgebiete divergierende Auffassungen hinsichtlich der Her-
leitung der persönlichen Organaußenhaftung bestehen, ist weitergehend die 
Frage zu beantworten, ob ein derartiges Auseinanderfallen von Begründungs-
ansätzen innerhalb der Rechtsordnung zu legitimieren ist. Soweit die Antwort 
negativ ausfällt, ist zuletzt zu fragen, auf welche Weise ein einheitliches Sys-
tem der Organaußenhaftung bei Kapitalgesellschaften für die Verletzung von 
Rechten des geistigen Eigentums sowie bei unlauteren geschäftlichen Hand-
lungen begründet werden kann. 

C. Gang der Untersuchung 
C. Gang der Untersuchung 
Der Aufbau dieser Arbeit ist demnach durch die zu beantwortenden Fragestel-
lungen bereits notwendigerweise vorgezeichnet: 

Im ersten Kapitel der Arbeit wird die im allgemeinen Deliktsrecht geltende 
Haftung für Leitungsorgane einer GmbH sowie einer Aktiengesellschaft ge-
meinsam untersucht. Hieraus können an späterer Stelle Rückschlüsse auf die 
Haftung innerhalb des Lauterkeitsrechts sowie des Immaterialgüterrechts ent-
nommen werden. Hierbei wird sowohl die Eigenhaftung der juristischen Per-
son gegenüber außerhalb der Gesellschaft stehenden Dritten beleuchtet wie 
auch die damit im Zusammenhang stehende Binnenhaftung zwischen Organ 
und Gesellschaft. Zuletzt wird sich der persönlichen Organaußenhaftung ge-
widmet. Dabei ist zu zeigen, dass innerhalb des allgemeinen Deliktsrechts die 
Haftung für mittelbare Rechtsverletzungen durch Leitungsorgane sowie für 
Rechtsverletzungen, die auf einem Unterlassen des Organs beruhen, auf die 
Haftung für die Verletzung von Verkehrspflichten zurückzuführen ist. Die Ar-
beit wird hierbei strikt zwischen Fällen der positiven Kenntnis der Leitungsor-
gane und Fällen der Unkenntnis differenzieren sowie anhand dieser Differen-
zierung die Begründung persönlicher Außenhaftung beleuchten.26 

Im zweiten Kapitel der Arbeit wird zunächst in einem ersten Teil der Status 
quo der Organhaftung – ebenfalls gemeinsam für die Geschäftsführer einer 
GmbH und die Vorstände einer AG – innerhalb des Lauterkeits-, Patent- sowie 
Urheberrechts untersucht und dargestellt. Auch hier wird zwischen der eigenen 
Haftung der Gesellschaft gegenüber Dritten, der hieraus mitunter resultieren-
den Binnenhaftung des Organs sowie zuletzt der originären Außenhaftung des 

                                                        
26 Kapitel 1. 
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Leitungsorgans gegenüber verletzten Dritten differenziert. Zudem wird das je-
weils ermittelte Haftungskonzept dem Haftungskonzept des allgemeinen De-
liktsrechts gegenübergestellt und mit diesem verglichen. Zuletzt erfolgt eine 
abschließende vergleichende Betrachtung der ermittelten Haftungssysteme.27  

Im zweiten Teil des zweiten Kapitels wird sodann der Versuch unternom-
men, eine legitimierende Grundlage für die im ersten Teil des zweiten Kapitels 
ermittelten Ergebnisse deliktischer Organaußenhaftung innerhalb des Lauter-
keits-, des Patent- sowie des Urheberrechts zu finden. Hierfür werden die tat-
sächlichen wie auch die rechtlichen Unterschiede zwischen den jeweiligen 
Rechtsgebieten aufgezeigt und anschließend auf sachliche Gründe hinsichtlich 
einer Ungleichheit zwischen den Begründungen deliktischer Organaußenhaf-
tung untersucht.28  

Im dritten und letzten Kapitel dieser Arbeit werden die festgestellten Ergeb-
nisse, die die Legitimation der Ungleichbehandlung betreffen, zum Anlass ge-
nommen, mittels zweier Lösungsoptionen einen zumindest weitgehenden 
Gleichlauf der Begründung einer Organaußenhaftung im Immaterialgüterrecht 
und Lauterkeitsrecht zu erreichen. Hierfür wird zum einen untersucht, inwie-
weit einheitlich für die drei Gebiete des Lauterkeits-, des Patent- sowie des 
Urheberrechts die Herleitung persönlicher Organaußenhaftung anhand des 
Systems der Haftung für die Verletzung von Verkehrspflichten begründet wer-
den kann. Dieses aus dem Bereich des allgemeinen Deliktsrechts bekannte und 
bewährte Haftungssystem kann insoweit einen entscheidenden Baustein für 
eine sinnvolle Angleichung der zersplitterten, teilweise gar widersprüchlichen 
Maßstäbe der Begründung persönlicher Organaußenhaftung im Immaterialgü-
terrecht und im Lauterkeitsrecht liefern. Auf diese Weise kann ermöglicht wer-
den, dass die Begründung der Organaußenhaftung im Immaterialgüterrecht so-
wie im Lauterkeitsrecht auf einer einheitlichen und dogmatisch soliden Grund-
lage basiert. 

Zum anderen wird der Versuch unternommen, einen weitgehenden Gleich-
lauf zwischen der Haftungsbegründung der innerhalb des Urheberrechts noch 
immer angewendeten Störerhaftung und des verkehrspflichtbasierten Haf-
tungssystems zu erreichen. Ansatzpunkt hierfür wird sein, die Entstehungs-
gründe von innerhalb der Störerhaftung notwendigen Prüfpflichten entspre-
chend den Entstehungsgründen von Verkehrspflichten zu bestimmen. Beiden 
Ansätzen ist gemein, dass zunächst die einheitliche und gleichlaufende Bestim-
mung von Verkehrspflichten innerhalb des Lauterkeitsrechts sowie innerhalb 
des Patent- und Urheberrechts – wobei jeweils die Besonderheiten der jeweili-
gen Rechtsgebiete anhand materieller Wertungskriterien in die einheitliche 
Entstehung von solchen Verkehrspflichten einfließen wird – vorzunehmen ist. 

                                                        
27 Kapitel 2 A. 
28 Kapitel 2 B. 
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Ebenfalls untersucht wird hierbei das Erfordernis weitergehender Vorausset-
zungen, die über die Voraussetzungen des allgemeinen Deliktsrechts hinaus-
gehen.29 

 

                                                        
29 Kapitel 3. 



 

Kapitel 1 

Haftung von Leitungsorganen nach allgemeinen 
delikts- und gesellschaftsrechtlichen Grundsätzen 

1. Kapitel: Allgemeine Haftungsgrundlagen 
 
Bei Sachverhalten, bei denen eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder 
eine Aktiengesellschaft involviert ist, können einem verletzten Dritten bis zu 
drei Gruppen von Anspruchsschuldnern gegenüberstehen. So besteht auf der 
einen Seite die Möglichkeit der Haftung der juristischen Person selbst. Auf der 
anderen Seite steht die Haftung der sonstigen beteiligten natürlichen Personen 
im Raum. Dies ist zum einen das Leitungsorgan, welches bereits seinem Na-
men nach die Gesellschaft nach den gesetzlichen Vorgaben zu leiten hat und 
zudem für sie nach außen hin in Erscheinung tritt. Zum anderen kommt – je-
denfalls soweit der haftungsbegründende Umstand unmittelbar in seiner Per-
son begründet liegt – die Haftung einer bei dem Unternehmen angestellten Per-
son in Betracht.  

Gegenstand der Untersuchung soll an dieser Stelle primär die Haftung des 
Geschäftsführers sowie des Vorstandes (im Folgenden: Geschäftsleiter oder 
Leitungsorgan) als Unternehmensorgane der Gesellschaft sein. Dessen Haf-
tung kann nicht nur gegenüber einem verletzten Dritten bestehen (Organhaf-
tung). Vielmehr können ihm gegenüber auch Regressansprüche der von ihm zu 
leitenden Gesellschaft bestehen. Es ist demnach zwischen seiner Außenhaftung 
gegenüber Dritten und seiner Innenhaftung gegenüber der Gesellschaft selbst 
zu unterscheiden. Das Leitungsorgan einer GmbH oder AG haftet gegenüber 
der Gesellschaft im Innenverhältnis gem. § 43 Abs. 2 GmbHG bzw. § 93 
Abs. 2 S. 2 AktG jedenfalls dann, wenn es eine seiner Obliegenheiten verletzt 
hat und der Gesellschaft daraus ein Schaden entstanden ist.1 Der notwendige 
Schaden wird dabei nach den allgemeinen Grundsätzen der §§ 249 ff. BGB 
bestimmt.2 Vor diesem Hintergrund ist auch der Schaden ersatzfähig, den die 
Gesellschaft dadurch erleidet, dass sie aufgrund des Verhaltens oder Unterlas-
sens des Leitungsorgans von Dritten in Anspruch genommen werden konnte 

                                                        
1 Hinsichtlich dessen, dass der Gesellschaft ein Schaden entstanden sein muss, vgl. 

Fleischer in: MüKoGmbHG, § 43 Rn. 261; Ziemons in: M/H/L/S, § 43 Rn. 445; Beurskens 
in: Baumbach/Hueck, § 43 Rn. 49. 

2 Demgegenüber wird teilweise ein eigenständiger gesellschaftsrechtlicher Schadensbe-
griff vertreten, vgl. dazu OLG Naumburg NZG 1999, 353; OLG Naumburg GmbHR 1998, 
1180; wie hier jedoch Fleischer in: MüKoGmbHG, § 43 Rn. 261 m.w.N. 
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und wurde.3 Die Haftung des Leitungsorgans kann demnach nicht losgelöst von 
der Haftung der Gesellschaft selbst betrachtet werden. Während die Inan-
spruchnahme der Gesellschaft sowie eine daraus resultierende Regresshaftung 
des Leitungsorgans gegenüber der Gesellschaft den Regelfall bildet, ist die un-
mittelbare Organaußenhaftung der begründungsbedürftige Ausnahmefall.4 

Diese Möglichkeit der Inanspruchnahme durch Dritte aufgrund eines be-
stimmten Verhaltens oder aufgrund einer unterlassenen, aber gebotenen Hand-
lung ihres Leitungsorgans ist somit an dieser Stelle notwendigerweise zu prü-
fen (A.). Ist dies erfolgt, kann in einem weiteren Schritt die persönliche Haf-
tung des Leitungsorgans gegenüber der Gesellschaft (B. I.) sowie gegenüber 
außerhalb der Gesellschaft stehenden Dritten betrachtet werden (B. II.). 

A. Haftung der Gesellschaft 
A. Haftung der Gesellschaft 
Hinsichtlich der Haftung der Gesellschaft als juristische Person ist in einem 
ersten Schritt darzulegen, auf welche Art und Weise die Gesellschaft Handlun-
gen vornimmt bzw. vornehmen kann, die ihrerseits Grundlage ihrer Haftung 
sein können (I.). In einem zweiten Schritt sind sodann die Grundlagen der Ge-
sellschaftshaftung darzulegen (II.). 

I. Handlungsfähigkeit der Gesellschaft: Vertretertheorie oder Organtheorie 

Als Ausgangspunkt für die weitere Untersuchung muss ferner geklärt werden, 
auf welche Weise die dogmatische Herleitung der Haftung des Unternehmens 
selbst für Rechtsverletzungen konstruiert wird. Die Kapitalgesellschaft ist als 
juristische Person zwar selbst Träger von Rechten und Pflichten,5 kann jedoch 
ohne ihre Organe im Rechtsverkehr nicht tätig werden. Die daher notwendige 
Überleitung von Handlungen der Leitungsorgane wird über eine analoge An-
wendung des § 31 BGB erreicht, der die Verantwortlichkeit der Gesellschaft 
für das Verhalten des Organs begründet. Der Gesellschaft wird somit Verhal-
ten, Verschulden und Wissen ihrer Organe zugerechnet.6 

Wie genau diese Überleitung erreicht wird, ist nicht gänzlich unumstritten 
und kann anhand zweier Theorien begründet werden: der Vertretertheorie und 
der Organ- bzw. Zurechnungstheorie.  

                                                        
3 Fleischer in: MüKoGmbHG, § 43 Rn. 263a; U.H. Schneider in: Scholz, § 43 Rn. 78; 

Zöllner/Noack in: Baumbach/Hueck, 21. Aufl. 2017, § 43 Rn. 15. 
4 Für die Haftung innerhalb der GmbH vgl. Fleischer in: MüKoGmbHG, § 43 Rn. 350; 

für die Haftung innerhalb der AG vgl. Fleischer in: Spindler/Stilz, § 93 Rn. 316; Koch in: 
Hüffer/Koch, § 93 Rn. 66. 

5 Für das Aktienrecht vgl. Koch in: Hüffer/Koch, § 1 Rn. 4; für das Recht der Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung vgl. Fastrich in: Baumbach/Hueck, § 13 Rn. 2. 

6 Leuschner in: MüKoBGB, § 31 Rn. 24. 
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Im Rahmen der Vertretertheorie wird grundsätzlich angenommen, dass die 
Gesellschaft für ein Delikt ihrer Organe haftet wie für eigene Delikte. Die ju-
ristische Person sei weder handlungs- noch willensfähig und muss daher von 
ihren Organen vertreten werden.7 Hierbei werden Handlungen des Organs je-
doch nicht als eigene Handlungen der Gesellschaft angesehen, sondern dieser 
lediglich zugerechnet. Das Handeln der Organperson bleibt auf diese Weise 
zunächst ihr Eigenhandeln und wird nicht zu Eigenhandeln der juristischen 
Person.8 An ihre Grenzen muss diese Ansicht jedoch dann geraten, wenn die 
Haftung auf Pflichten basiert, die eigentlich nicht das Organ treffen, sondern 
lediglich die Gesellschaft selbst. Zur Vermeidung von Haftungslücken ist es 
innerhalb dieser Ansicht daher notwendig, die Pflichten der juristischen Person 
gleichermaßen ihrem Organ aufzuerlegen.9 Folgt man dem, wäre die Begrün-
dung eigenständiger Verkehrspflichten des Organs hinfällig. Die Haftung des 
Organs würde sodann unproblematisch aus § 823 Abs. 1 BGB resultieren, so-
weit nur die Gesellschaft selbst verkehrspflichtig ist. Das Auseinanderfallen 
von persönlicher und körperschaftlicher Haftung ist nach dieser Theorie nicht 
möglich. 

Die Gegenansicht, die sog. Organtheorie oder auch Zurechnungstheorie, 
geht von einer anderen Art der Begründung der Haftung der Gesellschaft aus. 
Grundlage der Organtheorie ist eine analoge Anwendung des § 31 BGB. Die 
juristische Person wird hierbei als selbst willensfähig und sogar als selbst hand-
lungsfähig angesehen und handelt demnach selbst durch ihre Organe.10 
Dadurch wird die Zurechnung eines Delikts, welches das Organ selbst voll ver-
wirklicht haben muss, überflüssig. Aus dem ihr zugerechneten Handeln und 
einer ihr persönlich obliegenden Verkehrspflicht kann eine selbstständige Haf-
tung der Gesellschaft resultieren. Nicht notwendig ist ein künstliches Herüber-
ziehen der Verkehrspflichten der Gesellschaft zum Organ. Das Auseinander-
fallen von persönlicher und körperschaftlicher Haftung wird somit – im Ge-
gensatz zur Situation bei der Vertretertheorie – möglich.11 

Richtigerweise ist der Organtheorie zu folgen. Zwar ist der Vertretertheorie 
grundsätzlich darin zuzustimmen, dass nur natürliche Personen nach den na-
turgesetzlichen Grundlagen Handlungen auch selbst vornehmen können. Juris-
tische Personen sind demgegenüber ein gedankliches Konstrukt der Rechtswis-
senschaft, das selber nicht unmittelbar einen Vertrag unterzeichnen, einen Ge-
genstand in die Hand nehmen oder einen Gegenstand zerstören kann. Lässt 
man jedoch zu, dass ein derartiges Konstrukt – die juristische Person – gebildet 

                                                        
7 Stephan/Tieves in: MüKoGmbHG, § 35 Rn. 15. 
8 Vgl. dazu Flume, BGB AT I/2, § 11 I (S. 377). 
9 Vgl. Rehbinder, FS Loewenheim, S. 513 (514). 
10 Stephan/Tieves in: MüKoGmbHG, § 35 Rn. 15. 
11 Rehbinder, FS Loewenheim, S. 513 (515). 
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wird und als möglicher Träger auch von Vermögensrechten12 angesehen wird, 
so hat man die Grenze des naturgesetzlich Möglichen ohnehin überschritten. 
Ordnet man dem Konstrukt der juristischen Person ein Vermögensrecht derge-
stalt zu, dass es selbst Träger dieses Rechts ist, so muss ihm auch eine Hand-
lung dergestalt zugerechnet werden können, dass es selbst Akteur dieser Hand-
lung ist. Das macht natürlich eine Handlung des Organs rein tatsächlich noch 
nicht zu einer Handlung der juristischen Person, sondern es bleibt bei einer 
Zurechnung, jedoch ist sie im Ergebnis dennoch etwas anderes als die Hand-
lung eines reinen Stellvertreters.13 

Daneben spricht auch die Existenz von § 31 BGB dafür, dass das Organ 
nicht lediglich als Vertreter der Gesellschaft auftritt. Denn die dort getroffene 
Haftungszuweisung geht über das hinaus, was gemeinhin im Rahmen der Stell-
vertretung an Zurechnung möglich ist.14  

Auch im Schrifttum hat sich die Organtheorie mittlerweile weitgehend 
durchgesetzt.15 Dieser wohl herrschenden Meinung im Schrifttum wird hier 
gefolgt und diese als Grundlage für die weitere Untersuchung herangezogen. 

II. Haftungsgrundlagen 

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist eine nach § 13 Abs. 1 GmbHG 
mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestattete juristische Person.16 Entspre-
chendes gilt nach § 1 AktG für die Aktiengesellschaft.17 Die Haftung beider 
Gesellschaftsformen folgt grundsätzlich den allgemeinen Regeln des Zivil-
rechts.18 Aufgrund ihrer Eigenschaft als juristische Person können sie jedoch 
nicht – jedenfalls nicht in dem Sinne einer vergleichbaren natürlichen Person 
– unmittelbar selbst handeln, sondern bedürfen hierfür ihrer Organe, die für sie 
Handlungen ausführen. Die Handlungen der Organe werden sodann als eigene 
Handlungen der Gesellschaft angesehen.19 Diese Zurechnung von Handlungen 
des Geschäftsleiters als Organ der Gesellschaft erfolgt über die Norm des § 31 

                                                        
12 So auch der „Urvater“ der Vertretertheorie von Savigny, vgl. von Savigny, System des 

heutigen Römischen Rechts, S. 292; vgl. außerdem Schmidt, Gesellschaftsrecht, S. 250. 
13 So auch Schmidt, Gesellschaftsrecht, S. 252. 
14 Hadding in: Soergel, § 26 Rn. 2; Leuschner in: MüKoBGB, § 26 Rn. 4. 
15 Fleischer in: Spindler/Stilz, § 78 Rn. 4; Segna in: GK-BGB, § 26 (Stand: 01.01.2020) 

Rn. 2; Stephan/Tieves in: MüKoGmbHG, § 35 Rn. 15; Schmidt, Gesellschaftsrecht, 
S. 250 ff. 

16 Raiser/Veil, Recht der Kapitalgesellschaften, § 3 Rn. 8; Wagner/Klein, D&O Liability, 
S. 159 (160). 

17 Grigoleit in: Grigoleit, § 1 Rn. 12; Koch in: Hüffer/Koch, § 1 Rn. 4; Raiser/Veil, Recht 
der Kapitalgesellschaften, § 3 Rn. 8; Wagner/Klein, D&O Liability, S. 159 (160). 

18 Für die GmbH vgl. Verse in: Henssler/Strohn, § 13 GmbHG Rn. 13; für die AG vgl. 
Altmeppen, ZIP 2016, 97 (98 f.); Heider in: MüKoAktG, § 1 Rn. 29 f.; Lange in: 
Henssler/Strohn, § 1 AktG Rn. 5 f. 

19 Vgl. dazu noch unten Kapitel 1 A. I. 
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BGB in analoger Anwendung.20 Dies betrifft insbesondere auch Fälle, in denen 
das Leitungsorgan selbst unmittelbar die Rechte oder Rechtsgüter Dritter ver-
letzt.21 

Ebenfalls in Betracht kommen kann daneben jedoch auch die deliktische 
Außenhaftung der Gesellschaft aufgrund eines Unterlassens oder eines bloß 
mittelbaren Verursachungsbeitrages. Zwar heißt es im Wortlaut des § 31 BGB, 
dass eine „zum Schadensersatz verpflichtende Handlung“ des Leitungsorgans 
gegeben sein muss, nach ganz herrschender Auffassung sollen jedoch gleich-
ermaßen Fälle einer nicht aktiv vorgenommenen, sondern vielmehr unterlasse-
nen Handlung, aus der ein Schadensersatzanspruch gegen die Gesellschaft re-
sultiert, von § 31 BGB erfasst sein. Notwendige Voraussetzung für die Gleich-
stellung des Unterlassens mit einem aktiven Tun ist das Bestehen einer 
(Rechts-)Pflicht zum Handeln.22 Im Grunde ist es für die Haftung der juristi-
schen Person somit notwendig, dass diese selbst durch ihr Nichteinschreiten 
gegen Verletzungshandlungen, die von Angestellten aus dem Kreis des Unter-
nehmensbetriebs heraus begangen werden, einen Verstoß gegen eine ihr oblie-
gende Verkehrspflicht23 vornimmt. Wie schon aufgezeigt, handelt die Gesell-
schaft jedoch durch ihre Organe. Es ist daher erforderlich, dass die Organe 
durch ihre Untätigkeit gegen eine bestehende Verkehrspflicht verstoßen haben. 
Nicht notwendig ist dabei, dass die Verkehrspflicht, gegen die das Leitungsor-
gan der Gesellschaft verstoßen hat, diesem selbst zur Erfüllung bzw. Einhal-
tung oblag. Als ausreichend ist vielmehr anzusehen, dass das Organ eine 
Pflicht, die nicht ihm persönlich oblag, deren Einhaltung jedoch von der Ge-
sellschaft gefordert worden ist, verletzt hat.24 Die Frage nach der Eigenhaftung 
des Leitungsorgans im Außenverhältnis – also insbesondere die Frage, ob dem 
Leitungsorgan persönlich eine Verkehrspflicht zur Erfüllung oblag25 – hat 

                                                        
20 Ausdrücklich für die analoge Anwendung von § 31 BGB auf die GmbH sowie die AG 

plädierend Schöpflin in: BeckOK BGB, § 31 Rn. 3; Leuschner in: MüKoBGB, § 31 Rn. 3; 
Lieder in: M/H/L/S, § 13 Rn. 32; in der Formulierung unklar hingegen Schwennicke in: 
Staudinger, § 31 Rn. 101; Verse in: Henssler/Strohn, § 13 GmbHG Rn. 14; für eine direkte 
Anwendung des § 31 BGB auch auf die GmbH und AG hingegen Paulus, JuS 2017, 301 
(302 in Fn. 10). Ob die direkte oder analoge Anwendung von § 31 BGB auf die GmbH sowie 
die AG in Betracht kommt, spielt hier jedoch keine herausragende Rolle. Die Rechtsfolgen 
sind im Ergebnis gleichlaufend. 

21 Vgl. Lieder in: M/H/L/S, § 13 Rn. 32. 
22 Hadding in: Soergel, § 31 Rn. 14; Leuschner in: MüKoBGB, § 31 Rn. 20; Schöpflin 

in: BeckOK BGB, § 31 Rn. 17; Schwennicke in: Staudinger, § 31 Rn. 45. 
23 Dass die Gesellschaft als juristische Person oftmals selbst Träger von Verkehrspflich-

ten ist, wird die nachfolgende Untersuchung hinsichtlich des Bestehens von Verkehrspflich-
ten zulasten des Leitungsorganes noch zeigen, vgl. unten Kapitel 1 B. II. 2. d). 

24 Zur Funktionsweise des § 31 BGB vgl. grundlegend Kleindiek, Deliktshaftung, 
S. 356 f.; zusammenfassend auch Schirmer, Körperschaftsdelikt, S. 27 ff. 

25 Vgl. dazu noch ausführlich unten Kapitel 1 B. II. 2. d) cc). 
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demnach keine Bedeutung für die Haftung der Gesellschaft in eben diesem 
Verhältnis. 

Im Übrigen werden Handlungen von einfachen Angestellten – anders als die 
von Organen oder sonstigen leitenden Angestellten26 – nicht über eine analoge 
Anwendung des § 31 BGB der Gesellschaft zugerechnet. Bei Verletzungs-
handlungen, die von (einfachen) Beschäftigten der Gesellschaft vorgenommen 
werden, kann die Haftung der Gesellschaft vielmehr ausschließlich mittels 
§ 831 Abs. 1 BGB herbeigeführt werden.27 Diese stellt eine Haftung aufgrund 
eigenen Verschuldens bei der Auswahl und/oder Überwachung des jeweiligen 
Angestellten, der seinerseits voll deliktisch handelt, dar.28 Auch hierbei kommt 
es – wie schon im Bereich der Haftung aus § 823 Abs. 1 BGB – darauf an, ob 
das Organ gegen eine Verkehrspflicht, deren Erfüllung gerade der Gesellschaft 
gegenüber dem übrigen Rechtsverkehr oblegen hat, verstoßen hat. Denn auch 
die Auswahl- und Überwachungspflichten des § 831 Abs. 1 BGB stellen spe-
zielle Formen von Verkehrspflichten dar.29 Wer sich Dritter zur Besorgung der 
eigenen Angelegenheiten bedient, schafft dadurch die Gefahr, dass es bei der 
Besorgung dieser Angelegenheiten zu Rechtsverletzungen kommt. Er hat dem-
nach diejenigen Maßnahmen zu treffen, die geeignet sind, die Gefahr abzustel-
len. Insoweit konkretisiert der Gesetzgeber die Pflichten hier dahingehend, 
dass sorgsame Überwachung und Auswahl der herangezogenen Dritten durch 
den jeweiligen Geschäftsherrn geschuldet ist.30 Die zur Auswahl und/oder 
Überwachung des Angestellten notwendige Handlung kann die Gesellschaft 
wiederum jedoch nicht unmittelbar selbst vornehmen, sondern auch hier ist 
wieder ein Versäumnis des für sie handelnden Organs notwendig. Da – wie 
noch dazustellen ist31 – die ordnungsgemäße Leitung der Gesellschaft aller-
dings eine (eigentlich rein im Innenverhältnis bestehende) Pflicht des Organs 
gegenüber der juristischen Person darstellt, führt an dieser Stelle der Verstoß 

                                                        
26 Zur Ausweitung auf leitende Angestellte vgl. Ellenberger in: Palandt, § 31 Rn. 6. 
27 Hinsichtlich des sich hieraus notwendigerweise ergebenen Verhältnisses zwischen 

§ 823 Abs. 1 BGB und § 831 Abs. 1 S. 1 BGB vgl. Kleindiek, Deliktshaftung, S. 304 ff. 
28 So die ganz h.M., vgl. BGH NJW 1974, 1371 (1371 f.); BGH NJW 1990, 976 (977 f.); 

BGH NJW 1994, 1801 (1803); Wagner in: MüKoBGB, § 823 Rn. 95; vgl. insbes. zur Haf-
tung für eigenes Verschulden eines Geschäftsherren auch Wagner in: MüKoBGB, § 831 
Rn. 11. 

29 Vgl. dazu von Bar, Verkehrspflichten, S. 241 ff.; Bernau in: Staudinger, § 831 
Rn. 2 f., 9; Wagner in: MüKoBGB, § 831 Rn. 11; Jakobs, VersR 1969, 1061 (1065): „Die 
Pflicht zu sorgfältiger Auswahl und Überwachung von Verrichtungspersonen ist – und war 
auch für die Verfasser des BGB – nur eine Konkretisierung der allgemeinen Pflicht zur Be-
obachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt“. 

30 Diese Ansicht steht insoweit auch ohne Weiteres mit der hier vertretenen Auffassung 
die Entstehung von Verkehrspflichten betreffend im Einklang. Vgl. dazu noch ausführlich 
unten Kapitel 1 B. II. 2. d). 

31 Vgl. dazu unten Kapitel 1 B. I. 
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gegen eine rein im Innenverhältnis bestehende Pflicht – die nunmehr spiegel-
bildlich zur im Außenverhältnis bestehenden Verkehrspflicht der Gesellschaft 
ist – im Endeffekt zu einer Außenhaftung der Gesellschaft und somit letztlich 
zu einem möglichen Regressanspruch dieser Gesellschaft gegenüber ihrem 
Leitungsorgan. 

B. Persönliche Haftung des Geschäftsleiters 
B. Persönliche Haftung des Geschäftsleiters 
Bei der persönlichen Haftung des Geschäftsleiters ist grundsätzlich zwischen 
zwei Fallgruppen zu differenzieren. Auf der einen Seite hat das Leitungsorgan 
gegenüber der Gesellschaft für solche Schäden einzustehen, die dieser aus ei-
ner nicht (ausreichenden) Beachtung von rein internen Pflichten des Leitungs-
organs durch eben jenes Leitungsorgan entstehen (Innenhaftung). Von dieser 
rein im Innenverhältnis bestehenden Regresshaftung – die innerhalb der Kapi-
talgesellschaften den Regelfall bildet32 – zu unterscheiden ist die unmittelbare, 
persönliche Haftung des Geschäftsleiters im Außenverhältnis gegenüber Gläu-
bigern der Gesellschaft und sonstigen Dritten. Die Außenhaftung kann hierbei 
auf verschiedenen Grundlagen beruhen: So besteht die Möglichkeit einer ver-
traglichen Haftung,33 unter besonderen Umständen auch einer auf Vertrauen 
basierenden Haftung34 sowie verschiedener Arten deliktischer Haftung (allge-
meine deliktische Ansprüche aus § 823 Abs. 1 BGB; deliktische Ansprüche 
wegen der Verletzung eines Schutzgesetzes; deliktische Ansprüche wegen vor-
sätzlicher gegen die guten Sitten verstoßender Schädigung35). Im Rahmen der 
hier ausschließlich betrachteten deliktischen Haftung des Leitungsorgans aus 
§ 823 Abs. 1 BGB kommen hier diejenigen Fälle in Betracht, in denen das 
Organ selbst durch eine unmittelbare Handlung die Rechte Dritter verletzt. Auf 
der anderen Seite sind Fallkonstellationen denkbar, in denen das Organ ledig-
lich einen mittelbaren Beitrag zur Rechtsverletzung durch einen Dritten leistet, 
ihm der Verletzungserfolg jedoch aufgrund allgemeiner Regeln zuzurechnen 
sein könnte. 

                                                        
32 Für die GmbH vgl. Altmeppen in: Roth/Altmeppen, § 43 Rn. 57; Böhm in: MünchHdb 

GmbH, § 35 Rn. 14; Fleischer in: MüKoGmbHG, § 43 Rn. 350; Ziemons in: M/H/L/S, § 43 
Rn. 368; für die AG vgl. Koch in: Hüffer/Koch, § 93 Rn. 66; Fleischer in: Spindler/Stilz, 
§ 93 Rn. 316. 

33 Hierbei kommt die Haftung aufgrund eines Garantieversprechens, einer Bürgschaft, 
eines Schuldbeitritts oder auch eines Schuldanerkenntnisses in Betracht, vgl. dazu m.w.N. 
Fleischer in: Spindler/Stilz, § 93 Rn. 309. 

34 Vgl. dazu Fleischer in: Spindler/Stilz, § 93 Rn. 310 ff. Die Haftung aufgrund der Figur 
der culpa in contrahendo scheidet jedoch zurecht regelmäßig aus, vgl. Spindler in: 
MüKoAktG, § 93 Rn. 355. 

35 Vgl. dazu ganz allgemein Fleischer in: MüKoGmbHG, § 43 Rn. 339 ff. 


